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Ausübung des Aufsichtsratsmandats der WVH Wohnungsbau- und 
Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH  

 ERKLÄRUNG 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich über die gemäß § 98 Absatz 2 Satz 4 Sächsische 
Gemeindeordnung geforderte betriebswirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde für die 
Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrates der der WVH Wohnungsbau- und 
Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH verfüge. 
 
Der Leitfaden des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 8. August 2003 
„Qualifikation, Rechte und Pflichten der Aufsichtsratsmitglieder in kommunalen Unternehmen" 
ist mir bekannt. 
 
Ich versichere, dass ich über die in diesem Leitfaden näher erläuterten erforderlichen 
Kenntnisse sowie über ausreichend verfügbare Zeit für die Wahrnehmung des Mandates im 
Aufsichtsrat der der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau 
mbH verfüge und garantiere eine gewissenhafte Aufgabenwahrnehmung, 
Eigenverantwortlichkeit und Unabhängigkeit. 
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